
Hochschule Mittweida  
University of Applied Sciences 

Vierte Satzung zur Änderung der 

Studien- und Prüfungsordnung 

für den Masterstudiengang 

Strategische Unternehmensführung 

an der Hochschule Mittweida 

Vom 07. März 2017 

Auf Grund von § 34 Abs. 1 Satz 1, 36 Abs. 1 des Gesetzes über die Freiheit der Hoch-
schulen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz - SächsHSFG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349, 354) erlässt die Hochschu-
le Mittweida diese Satzung. 

 

Artikel 1  

Die Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Strategische Unter-
nehmensführung an der Hochschule Mittweida vom 14. April 2015, zuletzt geändert 
durch Satzung 30. November 2017, wird wie folgt geändert: 

1.  

Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

Im 7. Abschnitt wird vor der Angabe zu § 35 folgende neue Angabe zu § 34 a eingefügt: 

„§ 34 a Übergangsbestimmungen“ 

2.  

Im 7. Abschnitt wird nach der Abschnittüberschrift folgender neuer § 34 a eingefügt: 

„§ 34 a  
Übergangsbestimmungen 

Für Studenten, die ihr Studium im Masterstudiengang Strategische Unternehmensfüh-
rung an der HSMW vor dem 1. März 2017 aufgenommen haben, gelten § 32 Abs. 5 Satz 
1 und der Studienablaufplan (Anlage) in ihren Fassungen vom 28. Februar 2017 fort. 
Gleiches gilt für Studenten, die vor Immatrikulation in den Studiengang mit dem Insti-

 
 1 



tut für Mittelstandskooperation der Hochschule Mittweida (MIKOMI) einen privatrecht-
lichen Weiterbildungsvertrag geschlossen haben, der Module des Studiengangs um-
fasst, und die Ausbildung in mindestens einem dieser Module vor dem 1. März 2017 
begonnen haben. Satz 2 gilt nicht für Studenten, die nach dem Wintersemester 
2020/ 2021 in den Masterstudiengang Strategische Unternehmensführung immatriku-
liert wurden.“ 

Artikel 2  

Diese Satzung tritt am 1. März 2017 in Kraft. Sie wird im Internetportal www.hs-
mittweida.de/ordnungen veröffentlicht. 

 

 

Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses der Studienkommission des ITWM vom 01. 
Februar 2017 und der Genehmigung des Rektorates vom 07. März 2017. 

 

 

Mittweida, den 07. März 2017 

Der Rektor  
der Hochschule Mittweida 

 

 

Prof. Dr. phil. Ludwig Hilmer 

 
 2 


	Artikel 1
	1.
	2.

	Artikel 2

